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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.03.2014

Norm

RStDG §137 Abs2

Rechtssatz

Anders als im Strafverfahren (§ 389 StPO) ist im Disziplinarerkenntnis gemäß § 137 Abs 2 RStDG nicht nur eine

grundsätzliche Verp9ichtung oder Nichtverp9ichtung zum Kostenersatz auszusprechen, sondern (im Fall der

Verpflichtung) auch unter einem die Höhe der kosten festzusetzen.
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